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Kammerversammlung 2008 Neuwahlen  

Bi t te merken Sie s ich den Termin der  

Kammerversammlung 
am Freitag, dem 25. Apr i l  2008, 14 Uhr im Hotel  Hol iday Inn Munich Ci ty Centre,  

Hochstraße 3,  81669 München  

vor.  Bi t te kommen Sie rechtzei t ig (Ein lass ab 13.30 Uhr) ,  da die umfangreiche 
Tagesordnung einen pünkt l ichen Beginn er fordert .  Als Redner für d ie d ies jähr ige 
Hauptversammlung hat der Kammervorstand Herrn Rechtsanwalt  Axel  C. Fi lges, 
Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, gewinnen können. Im Anschluss an 
die Kammerversammlung lädt der  Vorstand wieder a l le Kol leginnen und Kol legen 
zu einem Buffet  e in,  bei  dem die Gelegenheit  zum Gespräch und Austausch 
gegeben ist .   

Des Weiteren dürfen wir  Sie darauf  h inweisen, dass die seinerzei t  im Jahr 2004 
erstel l ten und produzierten Rechtsanwaltsausweise bei  der  Kammerversammlung 
hinter legt  s ind.  Das heißt ,  die Kol leginnen und Kol legen, d ie im Jahr 2004 einen 
bundeseinheit l ichen Rechtsanwaltsausweis bei  der  Rechtsanwaltskammer 
beantragt haben, können diesen unter  Vor lage ihres Personalausweises 
zwischen 14:00 und 17:00 Uhr in Empfang nehmen. 

Die Wahlvorschläge zur Vorstandswahl  f inden Sie hier. 

Eine formel le Einladung nebst Tagesordnung erhal ten Sie Mit te Apr i l .  

Kommen Sie zur  Wahl und wählen Sie Ihren Vorstand! 

http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Homepage_Kandidaten_.pdf
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Ombudsmann  

Die 28 regionalen Rechtsanwaltskammern haben s ich einst immig für  die 
Einr ichtung einer zentralen Ombudsstel le bei  der  BRAK ausgesprochen. Die 
Ombudsstel le sol l  in  Zukunft  in Stre i t igkei ten zwischen Rechtsanwälten und 
ihren Mandanten vermit te ln und damit d ie berei ts bei  den regionalen 
Rechtsanwaltskammern angesiedelten Schl ichtungsmögl ichkei ten ergänzen. 
Durch diese neutrale Schl ichtungsstel le bei  der BRAK sol len Strei t igkei ten auf  
schnel le und unbürokrat ische Art  und Weise gelöst  werden. Die BRAK hat e ine 
entsprechende Ergänzung der BRAO gegenüber dem Gesetzgeber angeregt.  Die 
Bundesjust izminister in begrüßte diesen Vorstoß der BRAK (vgl .  FTD v.  
26.02.2008).    
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Neuregelung des Verbots von Erfolgshonoraren  

Der Gesetzentwurf  zur Neuregelung des Verbots von Erfo lgshonoraren wurde am 
05.03.2008 unter  der  BT-Drs. 16/8384 in den Bundestag eingebracht.  Mit  
veröf fent l icht  wurde gle ichzei t ig d ie Gegenäußerung der Bundesregierung auf 
d ie Stel lungnahme des Bundesrates.   
 
Die Bundesregierung wi l l  danach ausdrückl ich an ihrem Vorschlag festhal ten, 
Erfo lgshonorare künft ig in weiterem Umfang zu gestatten als es 
verfassungsrecht l ich geboten is t  (vgl .  BVerfG-Entscheidung v.  12.12.2006 – 1 
BvR 2576/04).  Sie lehnt daher d ie vom Bundesrat vorgeschlagene Formul ierung 
in § 4a Abs. 1 Satz 2 RVG-E (Stre ichung des Wortes „ insbesondere“) ,  wonach 
die Vereinbarung eines Erfolgshonorars ausschl ießl ich dann zulässig sein sol l ,  
wenn „( . . . )  der  Auftraggeber aufgrund seiner wir tschaft l ichen Verhäl tn isse bei  
verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfo lgshonorars von der 
Rechtsverfo lgung abgehalten würde“,  ab.  
Zugest immt hat d ie Bundesregierung dagegen dem Vorschlag des Bundesrates 
vorzusehen, dass in der Erfo lgshonorarvereinbarung zum Vergleich mit  dem 
vereinbarten Erfolgshonorar d ie voraussicht l iche gesetz l iche Vergütung und die 
erfo lgsunabhängige vertragl iche Vergütung genannt werden müssen. Außerdem 
schl ießt s ie s ich dem Vorschlag des Bundesrates an,  § 4a Abs.  2 Nr.  3 RVG-E 
zu streichen. Der Bundesrat begründete seinen Vorschlag damit ,  dass sich eine 
Aussage über d ie Di f ferenz zwischen der er fo lgsunabhängigen 
Vergütung und der Vergütung im Erfo lgsfal l  ( „Zuschlag“)  in v ie len 
Fäl len nicht  t ref fen lasse.  
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BVerfG: Versteigerung anwaltl icher Dienstleistungen nicht berufswidrig 

Das BVerfG hat mit  Beschluss v.  19.01.2008 (1 BvR 1886/06) entschieden, dass 
die Versteigerung anwalt l icher Dienst le istungen in einem Internetaukt ionshaus 
nicht  berufsrechtswidr ig is t .  Das BVerfG stel l te k lar ,  dass keine gem. § 43b 
BRAO unzulässige, auf die Erte i lung eines  Auftrages im Einzelfal l  ger ichtete 
Werbung vor l iegt .  Die Werbemaßnahme des Anwalts könne schon mangels 
Kenntnis vom potent ie l len Mandanten und dessen Beratungsbedarf  (und wei l  der  
Aufruf  der Internetsei te vom Wil len des Rechtsuchenden abhängt)  n icht auf d ie 
Erte i lung eines Mandats im Einzel fa l l  ger ichtet sein.  Das BVerfG is t  zudem der 
Ansicht,  dass ein generel les Verbot der Versteigerung anwalt l icher 
Beratungsleis tungen in einem Internetaukt ionshaus nicht darauf gestützt  werden 
kann, dass es s ich hierbei  per se um eine unsachl iche Werbung 
handele.   
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ERV: Online-Klageverfahren in Hessen  

Das hessische Just izminister ium stel l te auf der CEBIT das Onl ine-
Klageverfahren vor,  das im Pi lotverfahren am Landger icht Limburg a.d.  Lahn 
angelaufen ist .  Das Onl ine-Klageverfahren eröf fnet d ie Mögl ichkei t ,  e ine Klage 
elektronisch einzureichen und die Vorschusskostenrechnungen elektronisch an 
Anwälte zu übermit teln.  Der Arbeitsablauf wird zudem dadurch vereinfacht,  dass 
Zahlungen über das Internet angewickelt  werden können. Die BRAK begrüßt das 
hessische Pi lotprojekt .  Die BRAK spr icht s ich sei t  langem dafür  aus, den 
elektronischen Rechtsverkehr (ERV) zur Arbei tser le ichterung bei der 
Anwaltschaft  und bei  den Ger ichten zu fördern.  Berei ts der Zehn-Punkte-Plan 
der Just izverwal tungen des Bundes und der Länder und der Berufskammern und 
-verbände der Rechtsanwälte und Notare zur „Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs“  aus dem Jahre 2006 verfo lgt  das Zie l ,  den Verbrei tungsgrad 
des elektronischen Rechtsverkehrs in Deutschland zu steigern.   
Bis lang is t  insbesondere das elektronische Mahnverfahren ein Erfo lg.  Die BRAK 
möchte darüber hinaus die Akzeptanz der rechtsverbindl ichen, elektronischen 
Kommunikat ion zwischen Just iz  und Anwaltschaft  ste igern,  wozu der Einsatz von 
zert i f iz ier ten Signaturkarten uner lässl ich ist .  Eine solche wird z.B. von der 
Bundesnotarkammer in Kooperat ion mit  der BRAK an 
Rechtsanwält innen und Rechtsanwälte herausgegeben. 
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BVerfG zum BGH- Anwälte-  Auswahlverfahren  

Die Verfassungsbeschwerde eines Rechtsanwalts  gegen das gesetz l iche 
Auswahlverfahren für  d ie Zulassung als Rechtsanwalt  bei  dem BGH, insbes. 
gegen das in der BRAO normier te Auswahlverfahren, wurde durch das BVerfG 
mit  Beschluss v.  27.02.2008 (1 BvR 1295/07) nicht  zur Entscheidung 
angenommen. Die Vorschr i f ten der BRAO für das Wahlverfahren der 
Rechtsanwälte bei  dem BGH sind nach Ansicht des BVerfG verfassungsgemäß. 
Das Zulassungsverfahren schränke zwar die Berufsausübungsfreihei t  e in.  Es sei  
jedoch ausreichend best immt geregelt  und durch hinreichende Gründe des 
Gemeinwohls gerechtfer t igt .  Lesen Sie hierzu die BVerfG-Pressemit te i lung Nr.  
41/2008 v.  27.03.2008. 
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